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PRASIDENTENKONFERENZ 

AS/SN- A80/H� 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ... .. 
Os:fERREICHS 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien ';,etri�-_��fz��t�i 
Wien, am 17. Mai 1988 

Datum: 2 O. MAI 1988 

V 'It 
2 O. M2� 1988 '[ 

( 

Iz ?�tl/k� 
L_ert� �::-==. ==-::;f:.==::.J 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Kreditwesengesetz geändert 
wird 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs übermittelt in der Anlage 25 Exemplare ihrer Stel

lungnahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

Für den Generalsekretär: 

25 Beilagen � r;;M Jl 

1014 Wien, Läwelstraße 12, Postfach 124, Telefon 53 441, Fernschreiber 13/5451 

15/SN-130/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



PRÄSIDENTENKONFERENZ 
.t\BSCHIi.1F'r 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREI CHS 

�b sofort erreichen Sie uns unter 

(�er neuen Te1efonnurrmler 53 441 

An c�as 
BundesHlin i ster i um fiir Finan zen 

Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
1 015 'irhen 

Wien, am 16.5 .198 8 

Ihr Zeichen/Sch reiben vom: 
23 1009/10-V/14/88 30.3.1988 

Unser Zeichen : 

H.-488/H. 

Betreff: Entl,�"urf 
dem das 
wird 

ei112S Bunc1esges2tzcs, JI.i t. 

Kreditwesengesetz ge�ndert 

Durchwahl: 
515 

D ie Pr�sidentenkonferenz der Landwirtschaftskalumern Öster 

reichs beehrt sic h, dem Bundesrninisteriunl f�r Finanzen 

mitzuteilen, daß sie den im Betreff genannten Entwurf, 

aer ein qualif iziertes Quorum f�r eine allf� 11ige Ände rung 

von § 23 Kreditwesengesetz vorsieht, begr�ßt . 

Die gegenst�ndlic h e  Novelle sollte dar�ber hinaus zum Anlaß 

genommen werden, in § 23 Abs 2 Z 1 klarzustellen, daß das 

Bankgeheimnis im Z usammenhang mit e inem eingeleiteten 

S trafve rfa h ren nur gegen�ber dem Beschuldigten aufgehoben 

ist, um eine Aush�hlung des Bankgeheimnisses zu vermeiden. 
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Schließlich wird noch darauf hingewiesen, daß nicht nur 

das Bankgeheimnis außer Frage gestellt bleiben muß, sondern 

auch die M�glichkeit der anonymen Veranlagung. 

Das Präsidium des Nationalrates \'lird von dieser Stellungnahme 

durch Übersendung von 25 Exemplaren in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsident: 
. 0 "  goI.. mg. emer 

Der Generalsekretär: 
982. Or. Korbl 
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